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K o m m t ,  ZUM SENAT

CHSCHULE DAKMSTADT vom l 2 7.ri 9172 C' ,NISCnEN

vom 12. 531970S(GVBl' I s ^ S f ^ T .  “ber die Hochschulen des Lande H

xeizter Satz wurde zurückge-

§ Ä T e ^ ^  bekam,,,

§ 1

m i r  M-, • Wahlverfahren, allgemeine Bestimmungen

Wahl, unnLttelbar u n d ^ eh lta  u T ^ "  ln g e tr e n n te > Wahlgängen (G 
aufgrund von Listen gewählt. Briefwahl t e t S ä s a ™ ^ 4“ "  der Verh ä l S a h l

des Abläuftgeesr  M l U d e t S ' ? ! ? ? '  Pristcn enden Jeweils um 17 00 Uhr
" Chen ^  »  « * «  d i e ^ , ^  “ ^ n e n  Samstag o”d “
(3) Arbeitstage sind die Werktage mn a
(4) D ie  w  m Ausnahme des Samstags

§ 2 

Wahlorgane
(l) Wahlorgane sind:

1. der Wahl Vorstand,
2- der Kanzler als Wahlleiter.

Schüsse bestellen. tend ^  ZUr Durchführung der Wahlhandlung Wahlaus-

könne" zur Erfüllung ihrer Aufgaben Hj,fsper_

Die Mitglieder “  ehrenam« i* .
Wahlausschüsse sowie die Wahlhel-
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fer sind zur unparteiischen und gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgaben ver
pflichtet.

(5) Wahlbewerber und Vertrauensmänner für Wahlvorschläge dürfen nicht dem 
Wahlvorstand angehören.

(6) Zur Teilnahme an der Wahlhandlung und zur Mitarbeit im Wahlvorstand und 
in den Wahlausschüssen ist in angemessenem Umfang Dienstbefreiung zu ge
wahren.

§ 3
Wahlvorstand

(1) Der Wahlvorstand hat zehn Mitglieder.

(2) Dem Wahlvorstand gehören je zwei Vertreter der im Konvent vertretenen 
Gruppen an (§ 14, Abs. 2 Universitätsgesetz vom 12. Mai 1970 — GVB1. I S. 324).

(3) Die Mitglieder des Wahlvorstandes werden von den Vertretern ihrer Gruppe 
im onvent gewählt. Für jedes Mitglied ist zugleich ein Stellvertreter zu wählen.

(4) Wählt eine Gruppe die von ihr zu entsendenden Mitglieder des Wahlvor
standes nicht oder nicht rechtzeitig, werden die fehlenden Mitglieder des Wahl
vorstandes und ihre Vertreter vom Konventsvorstand gewählt. Die nach Satz 1 
Gewählten müssen nicht der Gruppe angehören, die von ihrem Entsendungsrecht 
in den Wahlvorstand keinen Gebrauch gemacht hat.

(5) Scheidet ein Mitglied des Wahl Vorstandes oder ein Vertreter vorzeitig aus, 
erfolgt insoweit eine Ergänzungswahl nach Abs. 3. Erfolgt die Ergänzungswahl 
nicht oder nicht rechtzeitig, gilt Abs. 4 entsprechend.

(6) Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen 
Vertreter sowie einen Schriftführer. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom 
jüngsten Mitglied zu ziehende Los. Bei der Wahl des Schriftführers ist sinnge
mäß zu verfahren.

(7) Der Wahlvorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit
glieder anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der Anwesenden.

(8) Soweit diese Wahlordnung nichts anderes bestimmt, richtet sich das Verfah
ren des Wahlvorstandes nach den in § 9 des Hochschulgesetzes vom 12. Mai 19701 
(GVB1.1  S. 315) enthaltenen Grundsätzen.

§ 4
Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchfüh
rung der Wahl verantwortlich. Die Aufgaben des Wahlleiters bleiben unberührt.

(2) Der Wahlvorstand nimmt die ihm durch diese Wahlordnung übertragenen 
Aufgaben wahr. Er beschließt über die Regelung von Einzelheiten der Wahl
durchführung.
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(3) Der Wahlvorstand beschließt insbesondere über
1. die Bestimmung des Wahltermins und der Wahllokale

HCnJ S mm ZUr Emreichung der Vorschlagslisten,3. die Bildung von Stimmbezirken,
4. die Prüfung, Zulassung und Bekanntmachung der Vorschlagslisten
5. Einzelheiten der Offenlegung des Wählerverzeichnisses
6. Berichtigungen des Wählerverzeichnisses nach § 9, ’
7. die Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses,
8. die Zuteilung der Sitze,
9. Wahlanfechtungen.

(4) Zu den Beschlüssen nach Abs 3 N r l 9 ,,nH r o- *•
leiters erforderlich. ' 2 d 5 1St die Zustl™mung des Wahl-

(5) Verhandlungen des Wahlvorstandes sind öffentlich 5 9 Ah, * Hoc tt • •

Ä S  Für die Auszfihlung der stim™  “ s :
oder zur Wahrung des W a h lS n T n S T ie b o S  f r  “ “  ‘6ChniSchen Gründ“

ä s ä ä s s s  s s s r  "  — —  -

§ 5
Aufgaben des Wahlleiters

§ 6
Aufgaben der Wahlausschüsse 

§ 7
Wahlberechtigung (Aktives Wahlrecht)

(1) Wahlberechtigt sind
die Professoren, 
die Dozenten,
die wissenschaftlichen Bediensteten,

§ ’46 Abs- 1 des ü " ä“ «  »  d«
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rufliche Tätigkeit gilt auch eine Teilzeitbeschäftigung, die mehr als die Hälfi 
der tarifrechtlich oder dienstrechtlich vorgesehenen Arbeitszeit umfaßt.

(2) Entpflichtete Professoren, die mit der Vertretung ihrer Professur beauftragt 
sind, üben das Wahlrecht in der Gruppe der Professoren aus.

(3) Zu den Wahlberechtigten gehören auch solche Personen, die mit der Wahr
nehmung der Aufgaben eines Professors, eines Dozenten oder eines wissenschaft
lichen Bediensteten beauftragt sind.

(4) Wer in mehreren der in Abs. 1 aufgezählten Gruppen wahlberechtigt wäre, 
übt sein Wahlrecht in der Gruppe aus, die in der Aufzählung in Abs. 1 von den 
infrage kommenden Gruppen durch die jeweils niedrigste Zahl bezeichnet ist.

(5) Das Wahlrecht derjenigen Wahlberechtigten, die für das Semester beurlaubt 
sind, in dem die Wahl stattfindet, ruht. »

§ 8

Wählbarkeit (Passives Wahlrecht)

^ ahlbar Sind alle Wahlberechtigten, die der Universität im Zeitpunkt der 
Wahl mindestens sechs Monate angehören (§ 14 Abs. 2 Satz 2 des Universität^ 
gesetzes).

(2) Für Studenten gilt diese Voraussetzung als erfüllt, wenn sie im vorhergehen 
den Semester an der Universität ordnungsgemäß immatrikuliert waren und zwar 
ohne Rücksicht auf das Datum, an dem die Immatrikulation oder Rückmeldung 
im einzelnen erfolgt ist. nS

§ 9

Wählerverzeichnis

(1) Die Ausübung des Wahlrechts setzt die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
voraus (§ 22 des Hochschulgesetzes). Die Wirksamkeit der Erteilung von Wahl
scheinen nach Abs. 6 Satz 2 bleibt unberührt. Das Wählerverzeichnis gliedert sich 
entsprechend § 4 Abs. 3 des Universitätsgesetzes in fünf Gruppen (I =  Profes
soren, II -  Dozenten, III =  Studenten, IV =  wissenschaftliche Bedienstete V =  
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter).

(2) Drei Wochen vor dem Wahltermin wird das Wählerverzeichnis geschlossen. 
Es muß an mindestens fünf nicht vorlesungsfreien Arbeitstagen vor der Schlie
ßung offengelegt sein.

(3) Wfa?.ltee1inij  1St s° ZU bestimmen> daß zwischen dem letzten Tag der Rück- 
meldefrist für Studenten und dem Tag, an dem das Wählerverzeichnis geschlos
sen wird, mindestens fünf Arbeitstage liegen.

(4) Die Eintragung eines Studenten in das Wählerverzeichnis findet im Falle 
einer nachträglichen Immatrikulation oder Rückmeldung nach Ablauf des letz
en Tages der allgemeinen Rückmeldefrist nicht mehr statt. Die Eintragung eines
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- =
des Wählerverzeichnisses erfolgt Ändert sich die Z u p ^ h "  nachder Schließung

a a s i ? £ 5 5 s s

werden, wenn der Wahltermin verschoben oder die Wahl w t e d S S

während der Offenlegung des Wählerverzeichnisses Widerenmeh he- ™w v,fSem 
stand eingelegt werden. Gibt der Wahlvorstand dem W t a l  l n  
er einen Wahlschein (§ 16 Abs. 1 Nr. 1).  P uch statt’ erteilt

(7) Gegen die Eintragung einer Person in das Wählerverzeichnis die nicht w^ i

schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) zu benachrichtigen E? t a n n T *  

d^W iderspm ^behn  W^Wvo^and ehilegai. 2̂ f t  e rrf^ red ren ^ ”"

zurückgewiesen, kann der
Me Klage ist gegen den Wahlvorstand“zu rfcĥ wal‘unSsSenchtes herbeiführen.

§ 10

Verfahren zur Aufstellung der Wählerverzeichnisse

“ t l i r Efn f IdUng Wa.hlV“ S te Benehmen 
deuten zu bew irk» ist Er kann d T  d8S WäMerverzeichnis für Stu-
trikulation oder RüSneldung ents^ T / " ’ daß die r°™ ulare bei der Imma
die Benachrichtigung r r  s S e ^ h  * 1 Sind' Dies au*  * *
nis (§ 22 Abs. 6 des Hochschulgesetzes) ^  mtragUng in das Wählerverzeich- 

bis S f o W a ^ m d ^ w ^ n  der^H oA sdru'l^hG^ PPen ”  das WäMerverzeich-

o d e r^ n rtä fe ^ g b z w !^ e /s tu d ^ t^ ^ ti^ e In u im rn w eentlmltai.Und DienStS‘el' e
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m  Zustellungen an Wahlberechtigte
(1) Die Wahlorgane genügen h

= f  " " "  *  -  ' - Ä Ä Ä S S S
(2) Es ist Sache de«; Womv,
S<n r>h ZU benachri*tigen SewfudWaWorgane von Änderungen der An- 
pachtet, Nachforschungen z u r !™  » ,f “  U" d ihre » ‘fakräfte sind nicht^Ver
falls Postsendungen als unzustellbar ‘tUlmf, der riclitigen Anschrift einzuleiten 
anstellen, soweit dies ohneVemacMässSünt T ™ ' Sie S°llen Nachforschungen

achldssigung anderer Aufgaben möglich erscheint.

§ 12

/lx T , Vorschlagslisten
(1) Jede Vorschlagsliste ,

% ss
ta der °der aus deb S -

.Geburtsdatum und 'die a” en und VlJ,TIJm™ des Bewerbers sein

Ä -  f  ~  « Ä S Ä

zullgen® D fo B e f ^ ^ b e r  ̂  der
unzulässig. enenn™g «nes Bewerbers ohne E in v w s t to d S k K ru n g T i

(5) Ein Bewerber dnrf nn f

d”r < * S s X rflT elw ahT  » “ den. Wird
1UU des Wahlvorstandes auf allen zu streichen " Eenannt. ist er

(6) Eine Vorschlagsliste wird nur zuaele

8

^ e^den- Soweit die Unterstützung von Wahlvorschlägen durch listen- 
maschin^zumTchen erf°lgt’ Sind ^  erforderlichen Angaben mit der Schreib-

67)u ^ in W?hlberecMigter kann nur eine Vorschlagsliste im Sinne von Abs 
TTvef rerf utzen; hat jemand mehrere Vorschlagslisten unterzeichnet ist seine 
Unterschrift auf allen Vorschlagslisten ungültig. ’ me

VorschIagsliste, die bei ihrer Einreichung im Sinne von Abs. 6 aus- 
Vnr m u,nterstützt war> ist auch dann zugelassen, wenn Unterzeichner der 
unterstützen^ erklären’ daß sie diesen Wahlvorschlag nicht länger

(9) Um die Bearbeitung von Rückfragen des Wahlvorstandes und die Klä- 
ung von Zweifelsfragen zu erleichtern, soll in jedem Wahlvorschlag ein Ver

sm -IT 0131111 UntGr Angabe seiner Anschrift und möglichst auch seines Fem- 
prcchanschiusses benannt werden. Falls keine besondere Benennung erfolgt 

gut der auf dem ersten Platz der Vorschlagsliste genannte Bewerber als Ver  
rauensmann des Wahlvorschlags. Der Vertrauensmann ist zur Abgabe und 

zum Empfang von Erklärungen gegenüber dem Wahlvorstand und dem Wahl 
eiter bevollmächtigt. Die Wahlorgane können jedoch in allen Fällen aui" 

unmmeftece Erkiärungen von den Bewerbern entgegenehm» und ihne^ 
gegenüber abgeben.

§ 13
Prüfung der Vorschlagslisten

(1) Die Vorschlagslisten sind innerhalb der vom Wahl Vorstand bestimmten 
-Fristen (§ 4 Abs. 3 Nr. 2) beim Wahlamt einzureichen. Das Wahlamt vermerkt 
auf jeder eingereichten Vorschlagsliste Tag und Uhrzeit des Eingangs prüft 
uie Vorschlagslisten auf ihre äußere Ordnungsmäßigkeit und Vollständig
keit und weist gegebenenfalls auf Mängel hin. Bis zum Ablauf der nach § 4 
Abs. 3 Nr. 2 bestimmten Frist können Vorschlagslisten zurückgenommen 
geändert oder ergänzt werden (§ 12 Abs. 9). Die Mitglieder des Wahlvor
standes können während der Dienstzeit jederzeit beim Wahlamt Einblick 
in eingereichte Vorschlagslisten nehmen.

( ) Unverzüglich nach Ablauf der in § 4 Abs. 3 Nr. 2 genannten Frist tritt 
er Wahlvorstand zusammen, um die Vorschlagslisten zu prüfen und über 

i re Zulassung zu entscheiden; der Wahlvorstand kann die Vorschlagslisten 
^ereits nach ihrem Eingang prüfen und die Vertrauensmänner auf Mängel

(3) Wahlvorschläge, die verspätet eingereicht werden, oder den durch diese
ahlordnung aufgestellten Anforderungen nicht genügen, sind nicht zuzulas- S6n.

^  b)er Wahlvorstand benachrichtigt unverzüglich die Vertrauensleute der 
icht zugelassenen Wahlvorschläge unter Angabe der Gründe, aus denen die Zu- 

assung versagt wurde.
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schlußfrS v «  w ahlvorschlages kann b'
“ e * * *  * * “ * ™  d«  V e S ~  S
(6) Abs. 4 und 5 gelten am r Entsche.dung des Wahlvorstandes '
Werber von der V0rsAlagsli S “ « « V o r s t a n d  einzelne Be-
(7) Die Reihenfolge der t • + bngen aber zuläßt.
Vorstandes zu ziehenden L o s ^ b e s t i m m t f V o r s i t z e n d e n  des Wabl-

§ 14

Persönlichkeitswahl(1) Wird für die Wahl a
die Wahl als Person u i ,  einer Gruppe nur eino r • * .
liehe Kandidaten der T̂ edswabl durchgeführt Tn r )1S ° eingereicbt, so wird 
berechtigte kan" so viele 1 " "  dem Ä ä t S - ' K  Werden säm‘- 
anstehen. Stimmenhäufuiv ,andWaten ankreuzen Jeder Wah>-

g Jst unzulässig ’ ẑe zur Verteilung
(2) Die Zahl der zu
der Professoren ^ Ü r ahlenden Kandidaten , . .

o —o uu^massjg --------  v ertenun
(2) Die Zahl der zu
^ t e s s o r e n  t a  -  —
(3) Die Verteilung der Sit. * Wählerverzeichnisses,
entfallenden Stimmen ^  erfolgt nach der A n z a h l a
werden eines Sitzes m ’J T -  S!fiche giIt im ^ H e  des Natfir^i ^  Kandidater 
der Anzahl der Profe^ ln den FalIen, in denen auf*ach™ckens beim Frei
gleichheit entscheidet d ? * ^  Weitere Sitze zugeteilt ^  Veranderung

v ” - " -

§ 15

m  T j Wahlunterlagen

in da6s w Ä Ä e erMlt dfe B e r ic h t ig u n g  Uber seine Eintragung
(2) Die Wahlunterlaeen r- "tragung
sollen durch die v D̂  ûr dle verschiedenen rn m
Aufdrucke unterscheTdTar s“ g F a r b e ^ e r  Te Wahlberechtigten
(3) Soweit Wahlvorst

Z a l ? T rT  halten’ ka-neuen naher unterrichtet. den> das den Wahlberech-
(4) Im übrigen sind der Wahn
rens und die Art der L T h m m > die Besonderh«-+
Standes durch den A u s h a n g ” 1tmachung von E nfscheS !^ deS WahIverfah- 
eigneten Stellen der H oSf ? T  gedruckten W aU blt ““ * *  des Wahlvor- 
sind die Bekanntmachungen^ 16 rechtzeitig bekanm ^anntmachung an ge" 
machung soll auch auf die b6Im Wahlamt o ffenzuw  machen‘ Außerdem
räume sowie die Geschäftsräume d t t S “  Sii^ S s t T m  '!
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Wahlschein

(1) Einen Wahlschein erhält auf Antrag vom Wahlvorstand

erst naA SchIießung des
2. ein Wahlberechtigter, der von der Briefwahl Gebrauch machen will.

S -? , ie AusSabe von Wahlscheinen nach Abs. 1 Nr. 1 ist in einer A ni^  
Wählerverzeichnis die Ausgabe von Wahlscheinen nach Abs i N SG ZUm 
Wählerverzeichnis selbst zu vermerken. - • 1 Nr. 2 im

§ 17

Ausgestaltung der Formulare

(1) Soweit im folgenden nichts Näheres bestimmt ist entscheidet rW w  u,
orstand über die äußere Gestaltung der Wahlunterlagen. Wahl-

(2) Für jede Gruppe (§ 7 Abs. 1) werden besondere Stimm.e+toi u
der Loem Stimm2ettel sind die Vorschlagslisten jeweils in der ReihtnMge 
der Losnummern (§ 13 Abs. 7) unter Angabe von Name Vornam, n  f

aufzufShrenF BChb?r1 Ch h“  an .erSter bis dritter Stelle S cannten Bewerber 
KennworUnzugeten ' KennW°rt TCrSeh™ sind. *  - c h  das

§ 18

Verlust von Wahlunterlagen

Ä l Z “ “  °d6r unbrauchbar gewordene Stimmzettel oder Wahlum- 
age sind nur gegen Rückgabe zu ersetzen.

(2) Wahlscheine und Wahlbenachrichtigungen werden nicht ersetzt.

§ 19
Wahlhandlung

einp°GL ^ hler erhält vor Betreten des Wahllokales einen Stimmzettel und 
daß d Waklu™schIag- Der Wahlvorstand (Wahlausschuß) trifft Vorkehrungen 
und r dI t u en Stimmzettel im Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen 
sind W ahlurm ^ 7 ÛmSCbla*a êgen kann* die Aufnahme der Umschläge 
Urnen vom w  m ve+rwenden- Vor Beginn der Stimmabgabe sind die Wahl-
eingerichtet s ^  d°ra Hn d T(WahIaUSSChUß) ZU verschIießen- Sie müssen so 
goworfen werdhn ? -ß ^  ^ msckläge nur durch einen s Palt im Deckel ein- 
urnen 7„ rden konnen- Für die einzelnen Gruppen sind getrennte Wahl

verwenden; es sei denn, daß die äußere Kennzeichnung der For-
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mulare und Wahlumschläge nach yyk
Wechslungen ausschließt (§ 15 Abs 2)UberZeUgUng d6S Wahlvorstandes Ver-
(2) Solange der Wahlraum 7n et-
drei Mitglieder des WahlVorstande? 3 geoffnet ist> müssen mindestens
Gruppen angehören sollen im Wahl™, (Wahlausschusses>, die verschiedenen ’ vvamraum anwesend sein.
(3) Vor Einwurf des W ahlurne,
Wahlberechtigte in das S S ”  die Uf“  Ia‘ festzustellen, ob der

™  amtlicher Ausweis mit Uchth S  „a em?etragen ist- Zu diesem Zweck 
Wahlbenachrichtigung soll mits n u oder der Wahlschein vorzulegen Die 
Wahlumschlag dem mit Ent e ‘ , T rden- Der Wähler U b e jb t den 
ghed des Wahlvorstandes (Wahlausschuß "?e .der Umschläge betrauten Mit
tels ungeöffnet in die Wahlurne W  n  » ? 8 "  in Gegenwart des Wäh-
zexchnis zu vermerken. legt Dle Stimmabgabe ist im Wählerver-

unmittelbar nTdf AbsdJhnf d ^ S t-™ 1̂  °der wird das Wahlergebnis nicht 
Vorstand (Wahlausschuß) für dte 683,56 festgestellt, so hat der Wahl-
ßen und aufzubewahmn die Wahlurne so zu verschlie-
ohne Beschädigung des Verschlusses ̂ " Z ^ i s t *  Entnahme von Stimmzetteln

re^Tage X t e Ä Ä w  - WablU™6n b6‘ * » «  über mehre- 
wird vom Wahlvorstand im Fim g Jeweils zur Nachtzeit verwahrt werden 
Wiedereröffnung t e w ä h l  und b e f  de™ ^«hneiter bestimmt Bei
menzahlung hat sich der Wahlvorstand (Wohl6 Stimmzettel zur Stirn- 
gen, daß der Verschluß unversehrt ist ausschuß) davon zu überzeu-

(5) Nach Ablauf der für die Dnrrhfm-,
Zeit dürfen nur noch die Wahlberechtigten »iTt ,WahlhandIung festgesetzten 
Zeitpunkt im Wahlraum befinden D e r ^  ̂ ‘‘mmmen, die sich in diesem 
zu sperren, bis die anwesenden Wähler n2 I r § ** ZUm Wahlraum ist so lange 
erklärt der Wahlvorstand iwehi h Y‘hre stlmme abgegeben haben. Sodann 
... (th . „ . and Wahlausschuß) die Wahlhandlung für beendet

detderekhTvm standgen' di6 SiCh bel der Wahlhandlung ergeben, entschei-

Wahlhandlung z u g ä ^ g ll^ S n 0 D L ^ h^ 'ei’GCbtigten wahrend der Dauer der 
Andrang den Zutritt zum WaMraum Sn (Wahlausschuß) ordnet bei
m Stimmbezirken Wahlausschüssen r'h S, 1 die Durchführung der Wahl 
Mitglieder des W ahlvorstandt Th™ v  I f “  1St (§ 6 Abs' haben ado 
der Anwesenheit in den Wahlräumen ,Und der Wahlleiter das Recht
ausschüsse. Und bei den Verhandlungen der Wahl-

§ 20

Briefwahl
(1) Ein Wahlberechtigter, der von der Briefwahl .
den Antrag bis zur Schließung des W ählerverzeichniSrbeTrW ahtem 't“

12

W ahlbriefu^^h^^^e^de^^uf^nlrag^d^m  WahlumschlaS.bzw. rechtzeitig vorder C l z u g e t n S t  ^ b e r e c h t ig te n  ausgehändigt

(2) Der Wahlvorstand kann Ausnahmen von der in Abs i s *+7 i k • u
neten Frist zulassen, sofern dafür ein wichtiger o S n d  vorhegt 61Ch"
(3) Der Wahlberechtigte kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seinpn 
S S Ä “  in den WahlUm8dlla8 ™ d f l i e ß t  diesen. Er um

Erklärung zur Briefwahl
Den beigefügten Stimmzettel 
habe ich persönlich gekennzeichnet 
......................  , den ..............

(Unterschrift des Wählers)
und tegt; diese mit dem verschlossenen Wahlumschlag und dem Wahlschein 
m den Wahlbriefumschlag, verschließt den Wahlbriefumschlag und übersen 
det den Wahlbrief durch die Post an die vorgedruckte Anschrift

des W a h lte rfo d e r3^  e l f  " T *1 ““  “ s t u n d e n  in der Dienststelle

™d — d6a . Ä “

W a W v o rs te Z tm w L f j 'l8,18 f 01,4261118 6rl°l8t> wenn * *  Wahlbrief dem 
bis zum Ablauf der r- “ a * ,d,61 von dlesem sonst bezeichneten Stelle
Zeit zugegangen ist Durchführung der Wahlhandlung festgesetzten

(6) Vorzeitig eingehende Wahlbriefe dürfen erst am Tage der Auszähl,me 
Warn AUfhCht des Wahlvorstandes oder des von diesem damit b taS rag te n  

geöflnat werden (§ 22 Abs. 1). Bis dahin sind sie nach Web 
ng des Wahlvorstandes verschlossen sicher aufzubewahren.

§ 21
Wahlmaschinen

s r s s s s i s r Ä T . “

Unter dle8e„ ?  Fal‘ bestimmt der Wahlvorstand das Verfahren im einzelner
niedergeiegten Grundsätze-im

§ 22
Auszählung

(1) Nach Schluß der Wahl erfolgt die Auszählung der Stimmen. Die Wahlur-
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nen werden geöffnet, die Zahl hq • ^
wird mit der Zahl der 1 d m der Urne enthaltenen Wahlurne 
vergüchen. der nach de™ Wählerverzeichnis abgegebenenS ü ^

sammengezähft VorschlagsIia‘e entfallenen gültigen Stimmzettel werden zu-

(3) Ungültig sind Stimmzettel

I  I f H i S S f ’" " " “ “ 1 ,1 " * '
5- die einen ergibt,

(4) Mehrere in einem -ixt■ u,

(5) Stimmzettel üb er

beschließt, weil sie zu Zwöfeln A n tn “  “t?“  Un*“ «8l* it der Wahlvorstand

u n te X g t“  s t a t r “ * « “  Ä Ä Ä

§ 23

. AnszäMung der Briefwahlstimmen

Ausschusses ö f f n e n ^ fa g e g a n g “ ^  v T h lh ^ ' damit bea“f‘ragten Wahl
ihnen den Wahlschein und den Wahlumscädag fe 8inZeIn und “ ‘nehmen

khärT e  ZUr Briefwahl odet-6d^W ahlum  d™en der Wahlsr-hein, die Er-
abgabe. Sie werden gesondert verwahrt a§ fehIe" ’ geIten nicht als Stimm-

die WaMsCheine » “  öen

benachrichtigung ersichtlichen N o m » JRu* schlUsse auf.den aus der Wahl 
werden können. Die W a h fu m sc^ e  " ‘eht g e lg e ü

^ur Urnenwahl nach §19 benutzten Urnen gelegt werden“  die
(5) Für die Auszählung gilt § 22 entsprechend.

§ 24

Feststellung des Wahlergebnisses

n Wahlausschüsse eingesetzt werden, prüft der Wahlvorstand die Wahl-
14

Gesamtzahl der abg^eänenfüm m en11̂ dte Zahl ZweifelsfäUe und stellt die 
Zahl der Stimmen, die auf dÄ ^ ^

gäbe von § 21 Abs. 2 ^  H o S ^ S g es Itro  1V° « Ĉ äge dGr Gruppen nach Maß- 
dem Höchstzahlverfahren (d’Hondti ^ 1 ent)fallenden Mandate erfolgt nach 
einzelnen Vorschlagslisten erhaltenhabe^ u timmenzahlen. die die
so viel Höchstzahlen ermittelt sind wie s’i ^  durch 1} 2> 3 usw- geteilt, bis 
teilen sind. Liegen für die Zuteilung de« 5 !  f  “ Jffr  Jeweiligen Gruppe zu ver- 
chen Höchstzahlen vor erfolgt die ZntP i Me? SltZGS ln emer Gruppe die glei
meisten Stimmen erhaltet h a t^ n d  -des MandatS an die Liste> d*e die
men entfallen, l  T  **  Anzahl Stirn-hendeLos. tscneidet das vom Vorsitzenden des Wahlvorstandes zu zie-

Gruppierungen über Wahlbündnisse,
Eine Übertragung oder B e l e g t

s l r r ^ Ä h S n i ^ i ^ b t ^  t d6S zuzuteilenden
Amtszeit dieses K onvenf vakant e" ' Weiben Sie für dle

<§ 4 Abs- « • die v -benachrichtigen. den deS Wahlvorstandes schriftlich zu

§ 25

Wahlniederschrift

a u " J * u S S

a u f z e i c h Gang d6r WahlhandI“ g 

Feststeli^n^^es^Wahlergetmisses ™d .S°n.s‘igen Wahlunterlagen sind nach der
Vorstandes übe/se^eV erhandl^g^ach^4 bei^üg^nf^ederS<* r'^ deS ^ ö i"  

Der^W aM e^ter^atT^während^e^ Amtszei^des'^K*1 Waht'lei,e.r zu üb“ gab“ -

vent erstmals z iT m m m ^ te fen  k t ! * 161 W8rden’ sobald ein " “ gewählter Kon-

15
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§ 26 

Wahlprüfung:

der geltend gemacht, daß bei
verstoßen sei, tritt der W ah lv IrstanT  w  Sf®6*“  oder die£er Wahlordnung 
trag dazu kann nur innerhalb von w  ihIprüfunSs''erfahren ein. Der An-
Wahlergebnisses gemäß § 23 Abs. 5 w S e n  ““  EekanntmachunS des

an der A ^ b f n g 'X ta S  W a W re Ä ^ g L taS " ,™ ® ’ ^  WahIb« « M g te r
gen'wT^d' 61'^ 0̂ *^611 pruppenzugeh^ägkefnn dafTwäh]56  ̂ WeiI e rn i* ‘ °d»  

das Wählenmi^eidhnis Eingetragen Daber Z iA t  teU«“ om” ®  h ^ d ^ E w a f t a

a "  ■ «  —  * “  “  » • » »  r i . r s E f s s s - Ä s

daß die Z“ der 0 belseu9 ma
oder Formfehler das Ergebnis der WaW bEetanum h h E  maChenden Verstöße 
Wiederholungswahl ganz oder für P,w i  ee*nflußt haben können, ordnet er eine 
Zirke oder für einzelne G r u b e n Ä T  “T  ^  Sli™ “ e!
düng nach Satz 1 trifft der wÜhi ln+einfeInen Stimmbezirken an. Die Entschei- 
Beschluß ist schriftlich zu regründenHm^ 1 ̂ ^  ^ ehrheit seiner Mitglieder. Der 
sehen und dem Antragsteller ZU

keinC EI™ “ d«nwn im
nannten Frist, ansonsten nach »nanf, 1  h AbIauf der im Abs. 1 Satz 2 ge- 
prüfungsverfahren bzw nach Aht hfCRt? r gewordener Entscheidung im Wahl
fahren gern. § 9 Abs öT endet 2  £  Wiederb°^gsw ah l. Läuft ein Ver
e n g  dieses Verfahrens! Tätigkeit des Wahlvorstandes mit der Beendi-

§ 27

Nachrücken von Wahlbewerbern

w lw S t“ ^ ^  WahIbeWerberS' d™  ™  -g e te ilt wurde, ist dem

(2) Der Wahlleiter stellt fest, wer anstelle des Ausgeschiedenen nachrückt.

vorhandöiEwotbt d « S ite  t e l f b f e i t e T ’ E t  nachriicken kSnnten. nicht mehr 
Konvents unbesetzt. S in fau E S eE  W e L te E r  ElsTo
“ ne Ende‘ “ r d6n R6St d6r “ T o f e m  diese mehr T  t S Z J * T  
TOn derE Erganzun«swabl innerhalb dieser Gruppe statt. Besetzte T e  n 
von der Erganzungswahl nicht berührt. zte Sltze werden

16

IL WA” EE*  DER DOZENTEN UND DER WISSENSCHAFTLICHEN 
BEDIENSTETEN UND DER STUDENTEN ZUM SENAT

§ 28

s , ” a . ’s s r . t s s s s r — » • "  —  -

®n“ u r Ä r t erden gIeiChZeiUg Und ZUSammen m“ den Wahl-  Kon-

- Ä e  WaEE^ 2 Ä T “  fÜr ^  WaWen “ “  “ a“  

Ä M ± S , Ä “ Z L  den Wah,enzum

Wahlen zum Konvent erfolgt, vorgenommen werden k a n T S  erford“ 11* 

vemendet Werdern'™™6"3^ 3*36 Wr *  “  zdm Sa"a‘ « - Ä Ä

§ 29

tätsgesetz vom S t u d e S S ^ l ^ m t g ^ ^ t W6fden § 1? Nr' 2 Universi"

III. WAHLEN ZU DEN FACHBEREICHSKONFERENZEN

§ 30

Wahlen zu den Fachbereichskonferenzen

Für die Wahlen der Dozenten, der wissenschaftlichen Bediensteten der Studen

M^ arb6iter ZU d6n Facbbere^h!skonferenzen gelten die §§ 1 bis 26 entsprechend, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt

§ 31

Zeitpunkt der Wahlen

r  )u?i6tWahlein Zu d6n Fadlbereichskonferenzen sollen gleichzeitig und nach Mög 
lichkeit zur gleichen Zeit wie die Wahlen zum Konvent durchgeführt werden

(2) Finden die Wahlen zu den Fachbereichskonferenzen getrennt von den Wah
Wahl™ t° T  5  kann fÜF mehrere oder alle Fachbereiche ein gemeinsamer 
Wahlvorstand gebildet werden. Der oder die gemeinsamen Wahlvorstände w er
den in diesem Fall auf Antrag der betreffenden Fachbereiche vom Senat ge-

17



Setzung des Wahfvorftandes'vor^en* S°1Ien ^  VorschlaSe für die Be-

beschließ^n^^ß^ier WaWvo^Tand^ü^d^p3W ^ h die Facbbereichskonferenz 
Aufgabe eines Wahl Vorstandes für die Wahl 3 i 6” £Um Konvent Sleichzeitig die 
nimmt. In diesem Falle finden die Wahl ^  Fachbereichskonferenz über- 
Wahlen zum Konvent bestinrnte^St^m lokalen^tTt^ 0111 für **

§ 32

Wahlvorstand
(1) Der Wahlvorstand eines Fachbereich«? hat f ,w  ^
ein Mitglied jeder Gruppen in einem F ^ h S  ^  5 6^  lhm gehört jeweil« 
Gruppe in einem Fachbereich nicht vprtr t eieic. an- Ist im Einzelfall eine 
glieder des W a U v ^ ^ e S S ^ ^ ^ S K  * *  ^  ^  Mit~ 
werden jeweils von den Vertretern ihrer r n  ^gbeder des Wahlvorstandes
gewählt. Für jedes Mitglied ist ein V ertr t UPP6 m~u ^  Fachbereichskonferenz 
Vertreter ^

S L r r n U f o d e S V r ^ ah,VOIStand ^  entsendenden M U

Entsendungsrecht keinen c X a u l g e ^ i T h a t " 1® 6 dle von ihre”
(3) Wahlausschüsse werden nicht gebildet.

§ 33

Erklärung über das Wahlrecht

S S S j ä

die keine ErWäl'Ung ‘hre B e r e i c h s -

§ 34

Vorschlagslisten

n en ^ Ite^ W b f^ d ^ T e inUd 2U£eIaSfen' W6nn sie von mindestens vier Perso-

n S e Ä r ^  ^  10" ™

§ 35

Aufbewahrung der Wahlunterlagen

S S  ta thM r » d ftede ? T \ An,atg?Sind dem Dekan 2U übersenden. Der De- n hat sie wahrend der Amtszeit der Fachbemichskonterenz aufznbewahren

18
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g e n z u te te n  E r T a n ^ w ®  “T  " aCh § 27 Abs' 2 * “««««>«> Entscheidun- g n u treffen. Er kann sich hierzu der Unterstützung des Wahlamts bedienen.

§ 36
Nachrücken von Wahlbewerbern

U) Wird das vom Universitätsgesetz vorgesehene Verhältnis der Gruppen in der 
Fachbereichskonferenz durch das Ausscheiden eines Mitgliedes kraft Amtes ge- 
andert ist die Zusammensetzung der Fachbereichskonferenz in der Weise neu 
u bestimmen, daß die Mitgliedschaft der gewählten Vertreter der anderen Grup 

pen denen nach dem Wahlergebnis die Sitze zuletzt zugeteilt wurden solange
e m i’chT 8 Zahl der Mitglieder kraft Amtes <*“> ursprüngliche Zahl wieder

© M jBM sich die Zahl der Mitglieder kralt Amtes, rücken die Bewerber aus 
den Vorschlagshsten der anderen Gruppen nach, die erforderlich sind, um die

rc as Universitätsgesetz bestimmten Zusammensetzungen der Fachbereichs
konferenz wieder zu erreichen. dcnoeieicns

(3) Die Feststellungen nach Abs. 1 und Abs. 2 trifft der Dekan des Fachbereiches 
Er kann sich hierzu der Unterstützung des Wahlamtes bedienen.

IV. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 37

Bis zum Zeitpunkt, an dern die Organe gemäß § 48 Abs. 2 Universitätsgesetz nach 
,en 31Igememen Bestimmungen gebildet sind, setzt sich der Wahlvorstand für 

die Wahlen zum Konvent gemäß § 3 der Wahlordnung für die Wahlen zum K on-  
™ntJ Z  Universitaten vom 14- !0- 1970> (GVB1. I S. 692), der Wahlvorstand iür 
Wählern* 6n ^  den Fa^ bereichskonferenzen gemäß § 3 der Wahlordnung für die 
iTVRl T Q ^ en Fachbereichskonferenzen der Universitäten vom 13 1 1971 
(GVBi. I S 5) zusammen. Das Wahlverfahren für die Mitglieder des Wahlvor
standes richtet sich nach den Vorschriften dieser Wahlordnung.

§ 38

fp !h ^ B il7 Un\ eine! Wahlvorstandes nach- § 37 richtet sich die korporations
rechtliche Zugehörigkeit der Hochschulangehörigen nach der Stellung die sie 
vor der Überleitung in die neue Personalstruktur innegehabt haben.

V. SCHLUSSBESTIMMMUNGEN

§ 39

Diese Wahlordnung tritt nach Beschlußfassung im Konvent und nach der Geneh
migung durch den Kultusminister mit ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger 
des Bandes Hessen in Kraft.
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